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Bebauungsplanänderung "Eduard-Spranger-Straße" 

Im Zuge der Ausbauplanung der Eduard-Spranger-Straße hat sich 

gezeigt, daß es wirtschaftlicher ist, wenn die Eduard-Spranger-

C straße im südlichen Teil gegenüber dem durch Erlaß des Regierungs-

präsidiums vom 29.4.1964 genehmigten Bebauungsplan, in ihrer 

Höhenlage etwas höher gelegt wird, dadurch ist kein SQ großer 

Erdaushub notwendig und die Versorgungsleitungen müssen nicht so 

tief in den felsigen Untergrund gelegt werden. Das Visier der 

Eduard-Spranger-Straße wurde daher abgeändert. 
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